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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Im Nationalrat verlief die Beratung des Bundesgesetzes über die Digitalisierung im
Notariat nicht annähernd so harmonisch wie zuvor in der Ständekammer. So hatte sich
der Zweitrat in der Frühjahrssession 2023 zunächst mit einem Nichteintretensantrag
einer Minderheit Addor (svp, VS) zu befassen. Wie der Minderheitssprecher ausführte,
bestehe keine nachgewiesene praktische Notwendigkeit für ein solches Gesetz. Die
Abwesenheit eines Bundesregisters für Urkunden schaffe aktuell keinerlei
Schwierigkeiten und es bestehe kein Bedarf, ein solches zu schaffen. Zudem sei der
Entwurf zu detailliert und gehe zu weit über die Frage der Digitalisierung hinaus, sodass
er zu stark ins kantonale Notariatswesen eingreife. Nicht zuletzt bringe ein
zentralisiertes Urkundenregister auch neue Datenschutzprobleme mit sich, gerade
wenn der Zugang zu diesem Register wie im vorliegenden Entwurf unzureichend
geregelt sei. Demgegenüber beantragte die Mehrheit der vorberatenden RK-NR
Eintreten. Der digitale Geschäfts- und Amtsverkehr könne nur dann sinnvoll genutzt
werden, wenn auch die entsprechenden Belege, bei denen es sich in vielen Fällen um
öffentliche Urkunden handle, in elektronischer Form eingereicht werden können, hob
Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) den Zweck des Gesetzes hervor. Der Bund
stelle nur das Urkundenregister zur Verfügung und greife ansonsten nicht in den
notariellen Prozess ein. Die Kantone könnten das zentrale Register dann als Modul in
ihre eigenen Softwarelösungen integrieren. Es sei aber «zentral, dass die Sicherheit und
Langlebigkeit der Urkunden im ganzen Land einheitlich geregelt wird», erklärte der
Berichterstatter. Im Gesetz seien nur die Grundsätze zu elektronischen öffentlichen
Urkunden festgelegt, damit die detaillierten Ausführungsbestimmungen, die auf
Verordnungsstufe geregelt werden sollen, einfacher den technischen Veränderungen
angepasst werden können, so Flach weiter. Der Sensibilität der betreffenden Daten sei
sich die Kommission durchaus bewusst, weshalb sie in diesem Bereich noch an der
Vorlage nachgebessert habe. Nach ausführlicher Debatte trat der Nationalrat mit 134 zu
54 Stimmen bei einer Enthaltung auf den Entwurf ein. Für Nichteintreten votierten die
geschlossene SVP-Fraktion sowie der Tessiner Mitte-Vertreter Marco Romano.
Die bereits erwähnten Präzisierungen zum Datenschutz, die die Kommissionsmehrheit
vorschlug, wurden von einer Minderheit als unnötig erachtet, weil diese Fragen bereits
im Datenschutzgesetz geregelt seien, so die Minderheitssprecherin Christa Markwalder
(fdp, BE). Die Kommissionsmehrheit wollte im Gesetz explizit festschreiben, dass das
Bundesamt für Justiz das zentrale Urkundenregister aufbaut und führt sowie dessen
Betrieb, Weiterentwicklung und Sicherheit gewährleistet. Sowohl das BJ als auch die
Stellen, die das System nutzen, sollen zudem ausdrücklich für die Gewährleistung des
Datenschutzes und der Datensicherheit verantwortlich gemacht werden. Die
Volkskammer hiess die vorgeschlagenen Ergänzungen mit 157 zu 38 Stimmen gegen den
Widerstand aus den Fraktionen der GLP und der FDP gut. Eine Minderheit Kamerzin
(mitte, VS), die noch weiter gehen wollte als die Kommissionsmehrheit und im Gesetz
zusätzlich festschreiben wollte, dass sämtliche Zugriffe auf das Urkundenregister mit
Angabe der Uhrzeit und der Identität der zugreifenden Person protokolliert werden
müssen, scheiterte im Rat jedoch mit 113 zu 82 Stimmen. Sie wurde nur von den
Fraktionen der SVP und der Mitte unterstützt. Kommissionssprecher Flach versicherte,
die Zugriffsrechte würden auf dem Verordnungsweg geregelt und die Kommission
werde «dann gewiss auch das Recht beanspruchen, diese Verordnungen
anzuschauen». Alle übrigen Bestimmungen nahm der Nationalrat stillschweigend
gemäss Antrag seiner Rechtskommission an. In der Gesamtabstimmung hiess er den
Entwurf mit 142 zu 53 Stimmen gut. Abgelehnt wurde er von der geschlossenen SVP-
Fraktion, die zu Beginn schon nicht darauf hatte eintreten wollen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2023
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Auch im Nationalrat, der das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) in der Herbstsession 2022 beriet, war die
bisher eher gemächliche Geschwindigkeit der schweizerischen Verwaltung hinsichtlich
Digitalisierung Thema bei der Eintretensdebatte. Die Schweiz hinke hinterher, befand
etwa der Sprecher der SPK-NR, Andri Silberschmidt (fdp, ZH). Zudem finde die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zwar statt, aber es gebe einen
«Wildwuchs von Systemen und Prozessen [...], die wenig aufeinander abgestimmt»
seien. In der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, Privaten und
Firmen brauche es aber gemeinsame Standards und Verantwortlichkeiten, die im
vorliegenden Gesetz geregelt würden. Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und
-sprecher war sich danach einig, dass die Schweiz ihren Rückstand aufholen müsse
(Marco Romano, mitte, TI), dass es nun einen stärkeren politischen Willen brauche
(Damien Cottier, fdp, NE), dass man eigentlich gerne noch weiter gehen würde (Angelo
Barrile, sp, ZH), dass man jetzt einen Gang höher schalten wolle (Gerhard Andrey, gp,
FR), dass man nun keinen halben Schritt rückwärts, sondern zwei Schritte vorwärts
machen müsse (Corina Gredig, glp, ZH) oder dass man «dem Anschluss an die moderne
Welt [nicht mehr länger] hinterherrennen» dürfe (Barbara Steinemann, svp, ZH).
Eintreten war entsprechend unbestritten, obwohl Bundesrat Ueli Maurer darauf
hinwies, dass es nicht nur Rufe gebe, die Handbremse endlich zu lösen, sondern dass in
der Bevölkerung auch «abgrundtiefes Misstrauen» gegenüber der Digitalisierung
festgestellt werden könne. 
In der Detailberatung schuf der Nationalrat eine gewichtige Differenz zum Ständerat. So
soll das Gesetz nicht nur für die Bundesverwaltung, sondern auch für die
Kantonsverwaltungen und alle mit Vollzugsaufgaben betrauten Organisationen und
Personen gelten. Diesen Passus hatte der Bundesrat   nach der Vernehmlassung aus der
Vorlage gestrichen, weil er von Städten und Kantonen stark kritisiert worden war. Die
SPK-NR habe mit 15 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung aber dafür optiert, hier keinen
föderalen Flickenteppich zu schaffen. Mit 114 zu 77 Stimmen folgte die Ratsmehrheit
ihrer Kommission. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion fanden sich in der Minderheit und votierten für die auch von Bundesrat
Ueli Maurer beworbene Lösung, der vergeblich argumentiert hatte, dass diese
Ausweitung des Gesetzes noch nicht reif sei.
Darüber hinaus wollte der Nationalrat im Gegensatz zur ständerätlichen Fassung auch
explizit das Prinzip «digital first» im Gesetz verankern. Damit werde eine Umkehr der
heutigen Praxis gefordert, mit der alles auf Papier gedruckt werde. Neu soll alles digital
sein und nur noch in Ausnahmefällen analog angeboten werden. Ebenfalls abweichend
vom Ständerat folgte die Ratsmehrheit ihrer SPK-NR, die den Passus der kleinen
Kammer wieder rückgängig machen wollte, wonach auf unterschiedliche Bedürfnisse –
vor allem von Personen ohne digitale Kenntnisse – Rücksicht genommen werden müsse.
Schliesslich machte der Nationalrat aus der Kann-Formulierung für die Veröffentlichung
von Open-Source-Software wieder eine Muss-Formulierung. Nachdem die
Ausgabenbremse gelöst worden war, erhielt die Vorlage in der Gesamtabstimmung 144
befürwortende und 24 ablehnende Stimmen. Letztere, wie auch die 24 Enthaltungen,
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2022
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2023 beugten sich die Räte über die Differenzbereinigung zum
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Das Gesetz schafft die Grundlagen für eine Digitalisierung
der Bundesverwaltung, indem es vor allem Standards und Interoperabilität festlegt und
dem Bund die Möglichkeit für Vereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern schafft,
die ähnliche Standards und Plattformen nutzen.

Der Ständerat hatte in der Wintersession 2022 mehrere Differenzen geschaffen und
auch im Nationalrat lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. Einig waren sich die
Fraktionssprechenden darüber, dass Digitalisierung vor allem in der Bundesverwaltung
dringend nötig sei, weil die Schweiz diesbezüglich «nicht einmal im Mittelfeld» liege,
wie etwa Corina Gredig (glp, ZH) für die GLP-Fraktion ausführte. Allerdings brauche es
einheitliche Standards, weshalb sie in einem Minderheitsantrag forderte, die Kantone
und die dezentralen Verwaltungseinheiten zu solchen einheitlichen Standards zu
verpflichten – dies hatte der Ständerat in seiner zweiten Lesung noch abgelehnt. Dieser
Punkt war jedoch im Nationalrat sehr umstritten, Marco Romano (mitte, TI) und Damien
Cottier (fdp, NE) setzten sich im Namen ihrer Fraktionen für eine föderalistische Lösung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2023
MARC BÜHLMANN
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ein, während Gerhard Andrey (gp, FR) und Angelo Barrile (sp, ZH) für ihre Fraktionen für
eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Kantons- und
Gemeindeebene gelte, plädierten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter erklärte, der
Bundesrat begrüsse den Kompromissvorschlag der SPK-NR, die dezentralen
Verwaltungseinheiten generell dem Gesetz zu unterstellen, der Regierung aber die
Möglichkeit für Ausnahmen zu geben. Bei den Kantonen bevorzuge der Bundesrat den
kooperativen Ansatz, weil eine von den Kantonen nicht mitgetragene Harmonisierung
kaum zielführend sein dürfte. Auch die Kommissionssprechenden Greta Gysin (gp, TI)
und Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärten, die SPK-NR würde gerne daran festhalten,
alle Kantone zu verpflichten, sehe aber aufgrund der deutlichen Haltung des Ständerats
in dieser Frage wenig Spielraum. Es sei deshalb in den Augen der Mehrheit der
Kommission vernünftiger, die Kantone auszunehmen. Der Antrag der Minderheit Gredig
wurde zwar – wie die Fraktionsvoten erwarten liessen – von den geschlossenen
stimmenden Fraktionen der SP, GP und GLP gutgeheissen, diese 80 Stimmen unterlagen
allerdings den 108 Stimmen der drei geschlossen stimmenden bürgerlichen Fraktionen.

Gregor Rutz (svp, ZH) erachtete das Gesetz im Namen der SVP-Fraktion als
«Notlösung», mit dem wenigstens die «schlimmsten Defizite» behoben würden.
Eigentlich bedürfe es aber einer Verfassungsänderung, das Gesetz sei wohl nur knapp
verfassungskonform. Auch aus diesem Grund sei stets die Zustimmung der Kantone zu
verlangen, wenn der Bund mit Gemeinden Projekte plane – stellte er folglich als
Minderheitsantrag. Mit dieser Anhörungspflicht der Kantone zeigte sich die Mehrheit
der SPK-NR jedoch nicht einverstanden: Die bundesrätliche Kompetenz,
Vereinbarungen abzuschliessen, solle nicht eingeschränkt werden und der
Minderheitenantrag Rutz sei entsprechend abzulehnen. Auch hier folgte der Rat mit 107
zu 80 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit. Für die Kommissionsempfehlung
votierten diesmal die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der GP,
unterstützt von einer Mehrheit der FDP und den drei EVP-Mitgliedern der Mitte-EVP-
Fraktion.
Mehrere weitere Entscheidungen traf der Rat jeweils ohne Minderheitsantrag. So
erachtete die SPK-NR beispielsweise die explizite Erwähnung von Bedürfnissen
spezifischer Bevölkerungsgruppen als nicht nötig. Bei der Frage zu «Open Source»
hatte die Kommission einen Kompromiss ausgearbeitet: Quellcodes sollen generell
transparent gemacht werden müssen, ausser wenn Drittrechte verletzt würden oder die
Sicherheit in Gefahr sei. Schliesslich schlug die SPK-NR vor, die Verwaltung der
Metadaten einzig beim Bundesamt für Statistik zu belassen. Oppositionslos nahm der
Nationalrat diese nicht bestrittenen Empfehlungen seiner Kommission allesamt an. 

Damit ging die Vorlage mit noch fünf Differenzen an den Ständerat, der diese ebenfalls
in der Frühjahrssession 2023 behandelte. Die SPK-SR schlage vor, bei vier Differenzen
auf den Nationalrat einzuschwenken, berichtete Benedikt Würth (mitte, SG) für die
Kommission. Dem nationalrätlichen Kompromiss zu den dezentralen Einheiten
empfehle die SPK-SR einstimmig zu folgen; auch das Argument des Nationalrats, dass
im Gesetz die gesamte Bevölkerung berücksichtigt sei und es keine explizite Erwähnung
von Minderheitengruppen brauche, habe die gesamte Kommission überzeugt; die vom
Nationalrat formulierte Ausnahmeregel bei der Offenlegung des Quellcodes sei in der
SPK-SR ebenfalls auf einstimmige Unterstützung gestossen; bezüglich der Zuständigkeit
für die Sammlung der Metadaten hätte sich die Kommission zwar mehr Flexibilität
gewünscht, auch hier könne man aber mit der Lösung des Nationalrats gut leben.
Allerdings empfehle die Kommission, am ursprünglichen Entscheid des Ständerats
festzuhalten, dass der Bund bei Vereinbarungen, die er mit Gemeinden abschliesst, die
entsprechenden Kantone anhören müsse. Es wäre stossend, so Würth, wenn ein Kanton
mit seinen Gemeinden digitale Projekte vorantreibe und der Bund mit einzelnen
Gemeinden andere Projekte plane, ohne dass der Kanton dazu etwas sagen könne. Da
es keinen Minderheitsantrag gab, stimmte die kleine Kammer allen
Kommissionsempfehlungen stillschweigend zu.

Damit lag der Ball noch einmal beim Nationalrat. Die Kommission habe nur sehr kurz
getagt, gab Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) zu Protokoll. Sie sei
einstimmig der Meinung, dass man dem Ständerat im letzten Streitpunkt folgen könne:
Die Kommission sei stets der Meinung gewesen, dass der Bund die Kantone anhören
würde, wenn er mit einzelnen Gemeinden Projekte plane – dies hatte auch Bundesrätin
Keller-Sutter betont. Es spreche nichts dagegen, dies explizit ins Gesetz aufzunehmen.
Die grosse Kammer bereinigte diese letzten Differenz schliesslich stillschweigend. 

In den Schlussabstimmungen passierte das Gesetz den Nationalrat mit 183 zu 8
Stimmen (6 Enthaltungen). Die Opposition und die Enthaltungen stammten von

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mitgliedern der SVP-Fraktion. Der Ständerat stimmte dem Gesetz mit 42 zu 0 Stimmen
einstimmig zu. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

In der Wintersession 2022 befasste sich die grosse Kammer als Erstrat mit der
Änderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes. Marco Romano (mitte, TI) führte für die
KVF-NR in die Vorlage ein und erläuterte, dass der vom Bundesrat vorgeschlagene neue
Ansatz für die Erhebung der LSVA eine Harmonisierung mit dem europäischen System
mit sich bringe und die Erhebung der Steuer vereinfache. Dadurch werde der
Verwaltungsaufwand für den Schwertransportsektor und den Staat verringert. Die
Kommission begrüsse die Vorlage, führte Romano weiter aus; einziger strittiger Punkt
sei die Bemessungsgrundlage für Anhänger von Lastwagen, wozu ein Minderheitsantrag
Schaffner (glp, ZH) vorliege. Die Mehrheit der Kommission sei der Ansicht, dass die
Berechnung der LSVA gemäss Vorlage des Bundesrates und damit weiterhin gleich wie
bisher erfolgen soll, also in Abhängigkeit von Fahrleistung, Emissionsklasse und
Gesamtgewicht. Dies solle sowohl für Zugfahrzeuge als auch für Anhänger und Auflieger
gelten. Anschliessend erläuterte Barbara Schaffner ihren Minderheitsantrag. Dieser
bedeute eine Vereinfachung der LSVA-Bemessung für Anhänger, da die Berechnung nur
anhand der Anzahl Achsen vorgenommen würde, was überdies dem europäischen
Standard entspreche. Diese Vereinfachung würde der Bundeskasse Einsparungen von
CHF 50 Mio. in zehn Jahren einbringen, schloss Schaffner. Finanzminister Maurer
sprach sich im Namen des Bundesrates gegen den Minderheitsantrag aus. Seit der
Einführung der LSVA, als bei der Bemessungsgrundlage auf das Gesamtgewicht
abgestellt wurde, hätten viele Transportunternehmen in entsprechend leichtes Material
investiert. Man solle daher nun nicht nachträglich die Spielregeln ändern, «denn das
System funktioniert so». 
Abschliessend schritt der Nationalrat zu den Abstimmungen und trat ohne Gegenantrag
auf den Entwurf ein. Die Minderheit Schaffner fand nur bei SP, Grünen und
Grünliberalen Zustimmung und wurde mit 110 zu 83 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
abgelehnt. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf einstimmig an;
ebenso einstimmige Zustimmung fand der entsprechende Finanzierungskredit. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2023, S. 219 ff.
2) AB NR, 2022, S. 1591 ff.
3) AB NR, 2023, S. 134 ff.; AB NR, 2023, S. 391 f.; AB NR, 2023, S. 657; AB SR, 2023, S. 130 f.; AB SR, 2023, S. 278; BBl. 2023
787; Medienmitteilung SPK-NR vom 17.02.23
4) AB NR, 2022, S. 2165 ff.
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